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Steuerpflicht begründenden Ereignisses an die zuständige SteuerKundmachungen.
behörde die Anzeige unter Anschluss eines Bekenntnisses zu
erstatten, in welchem das Einkommen anzugeben ist, welches der
Steuerpflichtige während des Restes des Steuerjahres aus den ihmZufolge der in den Nummern vom 16., 17. und 18.
zustehenden festen und voraussichtlich zufließenden veränderlichenDecember 1901 der Vorarlberger Landeszeitung erschienenen
Einkünften bezieht. In der gleichen Weise haben im Laufe desKundmachung der k. k. Finanz=Landes=Direction vom 1. De¬ Jahres 1902 zuziehende Rentensteuerpflichtige die bezüglichecember 1901 haben gemäß § 202 des Gesetzes vom 25. Oc¬
Anzeige unter Anschluss eines Bekenntnisses zu erstatten.tober 1896, R. G. Bl. Nr. 220, alle jene Personen, welche nach Wer die ihm obliegenden Bekenntnisse in den vorgezeich¬§ 153 dieses Gesetzes der Personaleinkommensteuer unterliegen neten Fristen nicht einbringt, muss gewärtigen wegen Steuerbis längstens 31. Jänner 1902 die Bekenntnisse über verheimlichung nach § 243 in Untersuchung gezogen zu werden.ihr steuerpflichtiges Einkommen einschließlich des demselben nach Die Steuerverheimlichung wird, abgesehen von der Nach§ 157 zuzurechnenden Einkommens der Angehörigen ihrer zahlung der verkürzten Steuer, mit dem zwei= bis sechsfachen

Haushaltung, bei der zuständigen Steuerbehörde (Bezirkshaupt¬ Betrage, um welchen die Steuer verkürzt oder der Verkürzungmannschaft,) entweder schriftlich oder mündlich einzubringen. ausgesetzt wurde, bestraft.
Bei derselben Steuerbehörde und innerhalb derselben Frif Auch wird darauf aufmerksam gemacht, dass nach § 139haben auch alle Personen, welche gemäß § 124 des bezogenen jene Steuerpflichtigen von der Ueberreichung des RentenGesetzes der Rentensteuer unterliegen, über ihre rentensteuer steuer=Bekenntnisses befreit sind, welche:pflichtigen Bezüge mit Ausnahme jener, von denen der Abzug 1. im Jahre 1901 bereits Rentensteuer entrichtet,der Rentensteuer nach § 133 beim Schuldner stattfindet, die

2. inzwischen ihren Wohnsitz nicht verändert unvorgeschriebenen Bekenntnisse schriftlich oder mündlich einzu 3. keine Vermehrung der rentensteuerpflichtigen Bezüge er¬bringen.
langt haben.Die zu obigen Bekenntnissen erforderlichen Formularier

In diesem Falle findet die Steuerbemessung ebenso stattkönnen bei der Steuerbehörde I. Instanz (Bezirkshauptmann¬
als ob diese Personen die Fortdauer ihrer Bezüge in dem imschaft), ferner in Orten, an welchen Steuerämter ihren Sitz

letztvergangenen Jahre bestandenen Ausmaße einbekannt hätten.haben, bei diesen, in allen anderen Orten bei den betreffenden Dagegen machen sich jene Steuerpflichtigen, welche trotz Ver¬Gemeindevorstehungen unentgeldlich erhoben werden.
mehrung der rentensteuerpflichtigen Bezüge kein neues BekenntnisIn besonders berücksichtigungswürdigen Fällen kann auf
einbringen, der Steuerverheimlichung nach § 243 lit. 4 schuldig.specielle, ordnungsmäßig gestempelte, bei der Steuerbehörde

zu Schließlich wird noch bekannt gegeben, dass auch das k. k.überreichenden Ansuchen der Steuerpflichtigen die Frist zur Ein Hauptsteueramt Feldkirch und das k. k. Steueramt Dornbirnbringung der Bekenntnisse bis längstens 15. Mai 1902 er¬
unter einem beauftragt werden, von den Steuerpflichtigen ihresstreckt werden
Bezirkes bis zum 31. Jänner 1902 die mündlichen undFristen über diesen Termin werden nur beim Vorhanden¬
chriftlichen Bekenntnisse zur Personaleinkommen= und Renten¬sein

ganz ausnahmsweiser Gründe (Verlassenschafts=Ab steuer in Vertretung der gefertigten k. k. Bezirkshauptmann¬handlungen 2c.) in Aussicht genommen
schaft entgegenzunehmen.Personaleinkommensteuerpflichtige, deren steuerpflichtiges Ein¬

Feldkirch, am 20. December 1901kommen 2000 K nicht überschreitet, sind gemäß § 204 dieses
Gesetzes in der Regel von der Abgabe eines Bekenntnisses zur Der k. k. Bezirkshauptmann:
Personaleinkommensteuer befreit, insoferne an dieselben nicht Zigau.eine besondere Aufforderung hiezu von Seite der Steuerbehörde
oder des Vorsitzenden der Veranlagungs=Commission ergeht KundmachungImmerhin wird es aber im eigenen Interesse solcher Steuer

betreffend Gasthausbesuch schulpflichtiger Kinder.pflichtiger gelegen sein, um eine lediglich im Einschätzungswege
erfolgende Veranlagung zu vermeiden von dem ihnen zustehenden Aus Anlass neuerlicher Wahrnehmungen wird die Kund¬
Rechte der Bekenntnislegung Gebrauch zu machen. machung der k. k. Bezirkshauptmannschaft Feldkirch vom 29.

Jänner 1889, Zl, 1102, nachstehend republiciert.Bei allen anderen Personaleinkommensteuerpflichtigen, ferner
bei allen rentensteuerpflichtigen Personen tritt die Verpflichtung Kundmachung.
zur Ueberreichung der Bekenntnisse unabhängig von der derartigen Es ist in jüngster Zeit in Dornbirn vorgekommen, dast

individuellen Aufforderung ein. an schulpflichtige Kinder, die ohne ihre Eltern oder verantwort¬Personen, welche im Laufe des Jahres 1902 durch Zuzu
lichen Aufseher ganz allein Gasthäuser besucht haben, geistigein das Geltungsgebiet des obigen Gesetzes oder durch Erlangung
Getränke gegen Bezahlung verabfolgt worden find.

fester Dienstbezüge neu in die Personaleinkommensteuerpflicht Da durch ein derartiges Vorgehen den Bemühungen der
treten, haben binnen 14 Tagen nach dem Eintritte des ihr Schulbehörden und Schulorgane die Schulkinder von dem schäd¬


